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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Schon einige Male – zuletzt 2012 – gab es zwischen den beiden Räten unterschiedliche
Auffassungen darüber, ob das Parlament ein Veto gegen bundesrätliche Verordnungen
haben soll oder nicht. In der Regel fand die Idee einer stärkeren Mitsprache der
Legislative beim Erlass von Verordnungen durch die Exekutive in der grossen Kammer
viel Rückhalt, stiess aber in der kleinen Kammer auf genau so viel Skepsis. Eine im
Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative (14.421) des Walliser
Kantonsvertreters Jean-René Fournier (cvp, VS) wurde nun allerdings als positives
Zeichen gewertet, dass es auch im Ständerat zunehmend Skeptiker gegen die
Versuchung der Verwaltung gebe, mit Ausführungsverordnungen den Willen des
Gesetzgebers zu umgehen – so die Begründung von Fournier, der forderte, dass alle
Verordnungen dieser Art dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) wertete diesen ständerätlichen Vorstoss als positives
Zeichen und doppelte im Nationalrat nach. In seiner parlamentarischen Initiative
(14.422) wollte er allerdings nicht so weit gehen und forderte lediglich die Möglichkeit
eines Vetos gegen rechtsetzende Verordnungen und Verordnungsänderungen. Diese
sollen dann eine Bestätigung benötigen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder
eines Rates innerhalb von zwei Wochen ein Veto ergreift. 
Während die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) Aeschis Idee
noch im Januar mit 18 zu 4 Stimmen deutlich guthiess, sprach sich die SPK-SR im
August gegen beide parlamentarischen Initiativen aus. Mit 6 zu 6 Stimmen bei
Stichentscheid der Präsidentin Verena Diener Lenz (glp, ZH) fiel der Entscheid gegen
den ständerätlichen Vorstoss allerdings nur knapp aus. Die 11 zu 2 Stimmen bei einer
Enthaltung gegen die Initiative Aeschi war hier deutlicher. Die ständerätliche
Kommission argumentierte, wie schon bei früheren ähnlichen Vorstössen, dass es
bereits genügend Instrumente für die Bundesversammlung gebe, mit denen Einfluss auf
die Verordnungsgebung genommen werden kann. So können Kommissionen verlangen,
bei Verordnungsentwürfen konsultiert zu werden, oder es kann bei der Gesetzgebung
eine Genehmigung für Ausführungsbestimmungen explizit vorgesehen werden. Ein
Verordnungsveto stelle hingegen nicht nur eine Gefahr für die Gewaltentrennung dar,
sondern sei auch ein Einfallstor für Lobbyisten, welche hier Einzelfallinteressen
wirksam vertreten könnten. Die Virulenz des Themas zeigte sich auch in der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession. Nur ganz knapp, mit 20 zu 18 Stimmen
(ohne Enthaltungen), entschieden sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen
Folge geben der Initiative Fournier. Während der Vorstoss von René Fournier damit
erledigt ist, muss die Initiative Aeschi nach dem Nein der SPK-SR im Nationalrat noch
behandelt werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-SR) die Idee eines
Vetos gegen bundesrätliche Verordnungen gleich zwei Mal abgelehnt hatte – eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) aus den eigenen Reihen wurde im
Ständerat versenkt und einer parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG), der von der
SPK-NR Folge gegeben wurde, entsagte die SPK-SR ihre Zustimmung – gelangte die
Initiative Aeschi in den Nationalrat. Die SPK-NR empfahl ihrem Rat erneut, das Anliegen
gutzuheissen. Sie verwies dabei auf die Voten im Ständerat, der die mit der
parlamentarischen Initiative Fournier angeregte Reform zwar abgelehnt hatte, dabei
aber in zahlreichen Voten Missbehagen aufgezeigt habe. Dies lasse hoffen, dass dieser
Anlauf – in den letzten Jahren hatte es aus der Volkskammer insgesamt sechs Vorstösse
in Richtung Verordnungsveto gegeben – erfolgreich sein könnte. Auch der Ständerat
habe bemerkt, dass Verordnungen teilweise zu detailliert seien und dem Willen des
Gesetzgebers nicht mehr entsprächen. In umstrittenen Fällen brauche es deshalb ein
griffiges Kontrollinstrument.  Die vor allem aus SP-Mitgliedern bestehende
Kommissionsminderheit warnte davor, dass dies vom Ständerat als Zwängerei
aufgefasst würde. Man habe zudem genügend Instrumente, um die Verordnungsgebung
des Bundesrates zu beeinflussen. Das Instrument, das in einigen Kantonen angewendet
werde und dort gut funktioniere, laufe Gefahr auf Bundesebene, aufgrund des
Zweikammersystems, zu Blockaden zu führen. Der Vorschlag von Aeschi sieht vor, dass
Quoren in beiden Räten erreicht werden müssten, um ein Veto einlegen zu können.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.04.2016
MARC BÜHLMANN
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Freilich – dies war auch ein Gegenstand in der Ratsdebatte – stünde eine genaue
Ausgestaltung der Regelung noch bevor. Bei der Abstimmung stand eine satte
bürgerliche Mehrheit an 120 Stimmen 52 Stimmen von Links-Grün, zusammen mit 12
Stimmen aus der CVP-Fraktion, gegenüber und der Initiative wurde Folge gegeben. 2

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte
so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN
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ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 3

Die SPK-SR befand die Vorschläge der vom Nationalrat gutgeheissenen
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines
Verordnungsvetos als zu kompliziert. Für ein paar wenige Verordnungen, die Probleme
verursachten, würde ein «monstre administratif» geschaffen, begründete
Kommissionssprecher Raphaël Comte (fdp, NE) die Empfehlung der SPK-SR, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Dabei sei in der Kommission nicht nur die Frage der
Gewaltentrennung noch einmal – wie bereits bei der Diskussion um Folge geben –
erörtert, sondern auch die Stimme der Kantone angehört worden. Die Kantone seien
sehr skeptisch gegenüber der Idee eines Vetos, insbesondere deshalb, weil es zu
Verzögerungen bei der Umsetzung von Verordnungen führen könne. Die Gefahr eines
«Schwebezustandes» wurde denn auch vom neuen Ständeratsmitglied und Präsidenten
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Benedikt Würth (cvp, SG) ausgeführt. Eine
Minderheit der Kommission, angeführt von Peter Föhn (svp, SZ), verteidigte das allfällige
neue Parlamentsrecht mit der Begründung, dass es eben nur in Notfällen angewendet
und vor allem eine präventive Wirkung entfalten würde. Einen Befürworter fand das
Verordnungsveto auch in Pirmin Bischof (cvp, SO): Der Kanton Solothurn habe vor rund
30 Jahren ein solches Instrument eingeführt und es verhindere dort durchaus, «dass
Verwaltung und Regierung abheben». Eine Sichtweise, der der zweite Vertreter des
Kantons Solothurn, Roberto Zanetti (sp, SO), allerdings dezidiert widersprach: Es könne
schon sein, dass die Regierung deshalb nicht abhebe, es bestehe aber im Gegenzug
eben durchaus die Gefahr, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dies
aufgrund dieses Instruments täten. Im Schlussvotum wies Bundeskanzler Thurnherr
neben den erwähnten Argumenten darauf hin, dass das Parlament bereits heute über
Instrumente verfüge, um Verordnungen zu ändern. Mit 31 zu 7 Stimmen (keine
Enthaltung) folgte die kleine Kammer ihrer Kommission in der Herbstsession 2019 und
entschied sich, auf die Vorlage nicht einzutreten – trotz der langen und grossen
Vorarbeit, wie von den Vertretern der Kommissionsminderheit während der Debatte
immer wieder betont worden war. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2019
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsmandat

Eine Motion Aeschi (svp, ZG) wollte dem Projekt „Digitales Parlament“ Beine machen
und den papierlosen Legislativbetrieb bis zu den Wahlen 2015 umsetzen. Das Projekt
war bereits 2004 eingeleitet worden und hatte unter anderem das Extranet
hervorgebracht, auf dem die Ratsmitglieder Unterlagen für ihre Kommissions- und die
Ratsgeschäfte abrufen können. Einige Ratsmitglieder verzichten bereits vollständig auf
die postalische Zustellung von Dokumenten. Auch die Öffentlichkeitsarbeit via Internet
(parlament.ch oder Curia Vista) sind wichtige Bestandteile des „Digitalen Parlaments“.
Aeschi beanstandete, dass es zwar viele Einzelprojekte gebe, dass diese aber zu wenig
gut koordiniert seien, worunter auch die Effizienz der Ratsarbeit leide. Das Büro des
Nationalrates empfahl die Motion zur Ablehnung, weil es der Auffassung war, dass das
Projekt bereits auf gutem Wege sei. Zuerst folgte die Mehrheit der grossen Kammer der
Empfehlung des Büros und lehnte die Motion mit 102 zu 61 Stimmen ab. Nach einem
gutgeheissenen Ordnungsantrag Wermuth (sp, AG) – die SP-Fraktion habe aufgrund
einer internen Falschinformation nicht korrekt abgestimmt – kippte das Resultat
allerdings: Mit 88 zu 81 Stimmen passierte das Begehren die grosse Kammer. Die kleine
Kammer machte dann in der Wintersession allerdings kurzen Prozess und lehnte die
Motion ab. Der Sprecher des Büros des Ständerats machte dabei unter anderem
geltend, dass sich der Ständerat schon immer systematisch gegen die Nutzung
elektronischer Geräte im Saal ausgesprochen habe. Mit der Motion müsste zu rasch
ganz auf Papier verzichtet werden. 5

ANDERES
DATUM: 12.12.2013
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Die Fläche des Bundesplatzes müsste mit Bäumen bepflanzt werden, um den Bedarf
des Parlaments an Papier für ein Jahr zu decken. Zehn Millionen Blatt Papier seien 2016
laut Ratsbüro für Parlament und Parlamentsdienste gebraucht worden, was Kosten von
CHF 5'000 pro Ratsmitglied entspreche. Damit müsse Schluss sein, forderte Sebastian
Frehner (svp, BS) in seiner Motion für einen digitalen Ratsbetrieb. Das Parlament müsse
bis Ende 2019 papierlos werden. Die Digitalisierung sei so weit fortgeschritten, dass
dies möglich sei; einzig das Extranet müsse noch benutzerfreundlicher werden. 
Das Büro-NR empfahl in seiner Stellungnahme die Motion zur Annahme. Nicht nur aus
Gründen der Nachhaltigkeit, sondern auch um die Arbeit der Parlamentarierinnen und
Parlamentarier zu erleichtern, unterstütze es das Anliegen. Es verwies zudem auf das
Büro-SR, das bereits beschlossen hatte, die Unterlagen für die Frühjahrssession 2018
versuchsweise elektronisch zu verteilen. Mit der Annahme der Motion würde der
Nationalrat entsprechend signalisieren, dass er dazu auch bereit wäre. Dieses Signal
wurde durch die stillschweigende Annahme der Motion schliesslich auch erteilt. 6

MOTION
DATUM: 16.03.2018
MARC BÜHLMANN

Das Büro-NR hatte bei seiner Zustimmung zur Idee eines papierlosen und digitalen
Ratsbetriebs, wie er mittels einer Motion von Sebastian Frehner (svp, BS) gefordert
wird, darauf hingewiesen, dass es dafür wohl keine Erlassänderung brauche, sondern
der Verwaltungsdelegation ein Mandat erteilt werden könne, mit dem die Mittel für den
digitalen Ratsbetrieb prioritär gesprochen werden könnten. Diese Idee nahm das Büro-
SR auf und änderte die Motion entsprechend ab: Die Verwaltungsdelegation soll den
Parlamentsdiensten einen Auftrag erteilen, worauf diese einen Umsetzungsplan mit
Fristen und Kosten vorlegen sollen. In seinem Bericht präsentierte das Büro-SR zudem
die Auswertung eines Versuchs im Ständerat, mit dem Beschlussgrundlagen für
Ratsgeschäfte (Fahnen, Kommissionsberichte- und anträge) in einem PDF-Dokument
zusammengestellt wurden. Auch wenn die Mehrheit der 20 antwortenden
Ständeratsmitglieder – deren 32 hatten am Versuch teilgenommen – diesen als nützlich
bezeichnete und ihm mehrheitlich gute Noten gab – immerhin waren auch neun
Ständerätinnen und -räte der Meinung, dass Papier nicht ersetzt werden könne –, habe
der Versuch gezeigt, dass es für die unterschiedlichen Arbeitsweisen nicht genüge,
lediglich Dokumente digitalisiert abzugeben. Für einen wirklich digitalisierten
Ratsbetrieb brauche es grundlegende Änderungen, die in der vom Motionär verlangten
Frist nicht umsetzbar seien. Die neue Formulierung der Motion erlaube eine
schrittweise Anpassung, die zumindest im Moment keine Kosten verursache und keine
Erlassänderungen nötig mache. Der Ständerat überwies die so veränderte und vom
Büro-SR einstimmig zur Annahme empfohlene Motion stillschweigend zurück an den
Nationalrat. 7

MOTION
DATUM: 27.09.2018
MARC BÜHLMANN
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Die Büros der beiden Kammern spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das Agenda-
Setting geht: Sie bestimmen das Sessionsprogramm und sind neben der Wahl der
einzelnen Kommissionspräsidien auch für die Zuweisung der verschiedenen Geschäfte
an die unterschiedlichen Kommissionen verantwortlich. Anders als die Sachbereichs-
und Spezialkommissionen sind die Büros nicht repräsentativ, also nicht gemäss
Fraktionsstärke zusammengesetzt, sondern setzen sich aus Funktionsträgerinnen und
-trägern zusammen. Konkret bilden jeweils der Präsident oder die Präsidentin eines
Rats, die ersten und zweiten Vizepräsidentinnen oder -präsidenten, vier
Stimmenzählende und alle Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten das Büro. 2018
setzte sich das Büro-NR also aus je drei Mitgliedern der SVP-, der SP- und der FDP-
Fraktion, zwei der CVP-Fraktion und je einem aus der Grünen-, der GLP- und der BDP-
Fraktion zusammen. 
Diese Zusammensetzung des Büros-NR zu ändern, war nun Ziel einer
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG). Der Zuger begründete seinen
Vorstoss damit, dass sich das Büro nicht nur um organisatorische Belange kümmere,
sondern legislativ zu wirken beginne. Er verwies auf eine parlamentarische Initiative des
Büros-NR selber, mit der verschiedene Vorstösse für eine Neuregelung der Bezüge der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusammengefasst werden sollten. Nachdem
diese Büro-Initiative von der Schwesterkommission abgelehnt worden war, hatte das
Büro-NR sein eigenes Anliegen zurückgezogen. 

Das Büro-NR beschäftigte sich Anfang November 2018 mit dem Anliegen und
beantragte mit 10 zu 3 Stimmen der Initiative keine Folge zu geben – einzig die drei
Mitglieder der SVP-Fraktion stellten den Antrag auf Folgegeben. Die Mehrheit
betrachtete den Vorstoss laut Kommissionsbericht als «unnötig und untauglich». Zwar
schwanke der Anteil der Fraktionen aufgrund der unterschiedlichen und sich
verändernden Zusammensetzung, dies sei aber bisher nie ein Problem gewesen und
habe eine adäquate Arbeitsweise erlaubt. Die Forderung nach einer repräsentativen
Zusammensetzung – so die Erwägungen des Büros weiter –  sei zudem nur umsetzbar,
wenn die Anzahl Mitglieder des Büros erhöht werden würde. Dies würde aber die Arbeit
des Gremiums erschweren, weil Diskussionen unnötig verlängert würden. Der Vorstoss
gelangte in der Folge in die grosse Kammer. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2018
MARC BÜHLMANN

Das Büro-NR hiess die vom Büro-SR angebrachte Modifizierung der Motion Frehner
(svp, BS) für einen digitalen Ratsbetriebs mit 9 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung gut und
empfahl entsprechend die Annahme des veränderten Vorstosses. Die von der Motion
verlangte Umsetzungsfrist sei in der Tat nicht realistisch und der lange Weg zum
papierlosen Ratsbetrieb müsse besser schrittweise gegangen werden. Der Auftrag an
die Verwaltungsdelegation sei deshalb zielführend. 
Dies sah eine Minderheit des Büros allerdings anders: Wie Thomas Aeschi (svp, ZG) für
ebendiese Minderheit im Rat argumentierte, sei das Problem, dass die
Verwaltungsdelegation immer mehr Kompetenzen erhalte. Dies sei auch deshalb
stossend, weil nicht immer alle Fraktionen in diesem Gremium vertreten seien. Die
Parlamentarische Informatik-Testgruppe (PIT) würde sich hier besser eignen. Damit
aber nicht der Eindruck entstehe, er sei gegen den papierlosen Ratsbetrieb, ziehe er
den Minderheitsantrag zurück. Der Sprecher des Büros, Balthasar Glättli (gp, ZH), wies
darauf hin, dass die Verwaltungsdelegation wohl auch die PIT beiziehen werde. Mit der
Annahme der Motion könne die Digitalisierung des Ratsbetriebs vorangetrieben
werden. Dies sah auch die Ratsmehrheit so, die die modifizierte Motion mit 130 zu 44
Stimmen bei 6 Enthaltungen annahm. 43 der ablehnenden Stimmen stammten aus der
SVP-Fraktion, begleitet von Albert Vitali (fdp, LU) von der FDP-Fraktion. 9

MOTION
DATUM: 03.12.2018
MARC BÜHLMANN

In der Debatte um die parlamentarische Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG), der eine
Neuregelung für die Zusammensetzung des Büros-NR verlangte, konkretisierte der
Zuger sein Anliegen: Die Zusammensetzung solle analog zur Zusammensetzung der
Gerichtskommission erfolgen. Dort werden in einem ersten Schritt die Sitze nach
Fraktionsstärke zugewiesen und in einem zweiten Schritt wird darauf geschaut, dass alle
Fraktionen berücksichtigt werden. Roland Büchel (svp, SG), der den Minderheitenantrag
unterstützte, argumentierte, dass es für eine Demokratie eigentlich selbstverständlich
sei, dass eine Fraktion in einem so wichtigen Gremium wie dem Büro angemessen
vertreten sein müsse. Angemessen heisse eben proportional zur Sitzstärke. Aufgrund
der wechselnden Präsidien könne es aber immer wieder dazu kommen, dass einzelne
Fraktionen über- und andere untervertreten seien. Dem müsse entgegengewirkt
werden, vor allem, weil das Büro «verstärkt legislativ tätig ist». Edith Graf-Litscher (sp,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN
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TG) argumentierte als Sprecherin für die Mehrheit des Büro-NR, dass im
Parlamentsgesetz verankert sei, dass das Büro aus Funktionsträgerinnen und
Funktionsträgern und eben nicht parteipolitisch zusammengesetzt sei, was sich in der
Arbeitsweise des Büros niederschlage. Es sei keine politische Organisation, sondern
habe die Funktion, den Ratsbetrieb vorzubereiten. Eine proportionale Vertretung wäre
nur mit einer Erhöhung der Mitgliederzahl im Büro zu erreichen – ein entsprechender
Vorstoss der SPK-NR sei aber 2015 wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen
worden. Die Volkskammer sprach sich schliesslich mit einer deutlichen Mehrheit von 115
zu 64 Stimmen gegen Folge geben aus. Die befürwortenden Stimmen stammten
allesamt aus der SVP-Fraktion. 10
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